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Sprüdte sollen einem dritten Bande zugewiesen werden. Die weggelassenen 
Urteile sind hier nidtt am gehörigen Platz vermerkt, sondern in einem Ver­
zeidtnis dtronologisdt zusammengestellt und ebenfalls mit kurzen regestartigen 
Stidtworten versehen. Da Hg. nur die knappe Hälfte des in Betradtt kom­
menden Quellenmaterials für den Abdru<k ausgewählt hat, enthalten die Aus­
lassungen soldte Redttsfragen, die häufiger entsdtieden worden sind und keine 
erheblidte sadtlidte Bedeutung haben. Bei der Auswahl der Urteile sind wieder­
um soldte bevorzugt worden, die für die Verfassungs-, Landes- und Wirt­
sdtaftsgesdtidtte, für die Volkskunde und die Spradtforsdtung von Interesse 
sind. Vollständigkeit wurde nur für Weisungen angestrebt, weldte die Bürg­
sdtaft, die Stillegung des Geridtts, Frevel und Gewalt und die Stellung der 
Geridttspersonen (Geridttsherr, Amtmann, Sdtultheiß, Sdtöffen) betreffen. Löste 
ein Redttsstreit mehrere Anfragen an den Oberhof aus, werden sämtlidte 
Sprüdte mitgeteilt (vgl. die auf S. 11 f. genannten Beispiele). Auf Prozesse von 
aktueller Bedeutung, die z. B. das Züdttigungsredtt des Vaters (Nr. 521), die 
wedtselseitige Beleidigung (Nr. 633, 636, 751), die Selbsthilfe (Nr. 1105, 1143), 
ärztlidte Kunstfehler und Sdtadenersatz (Nr. 1479) betreffen, weist Hg. be­
sonders hin. Eine wertvolle Bereidterung dieser Sammlung sind die als Bei­
lagen angefügten Absdtnitte aus Ingelheimer Geridttsbüdtern, die vom gleidten 
Sdtreiber stammen. Die Beilage I enthält Stü<ke aus dem Haderbudt Nieder­
ingelheim von 1397-1411 und die Beilage II soldte aus dem Oberingelbeimer 
Register von 1399. Eine vom Hg. im Union Theological Seminar in New York 
aufgefundene, für den Gültprozeß aufsdtlußreidte Urkunde ist als Beilage III 
abgedru<kt. Neben einer Ergänzung der Liste der malpflidttigen Sdtöffen­
stühle in Bd. 1, 29-34, hier S. 14, enthält audt dieser Bd. ein Orts- u. Per­
sonenverzeidtnis sowie ein auf die wesentlidten Stidtworte besdtränktes Sam­
register, zu dessen Ergänzung auf das bei Loersdt (S. 543-560) verwiesen 
wird. Das Verzeidtnis· der nidtt abgedru<kten Urteile und eine Beridttigungs­
liste zu Bd. 1 besdtließen diese stattlidte Sdtöffensprudtpublikation. Mit dem 
Dank für die mühevolle Arbeit, die der Hg. damit auf sidt genommen hat, 
sei der Wunsdt verbunden, daß das Werk bald zum Absdtluß kommen und 
zu einem unentbehrlidten Hilfsmittel der redttshistorisdten Forsdtung werden 
möge. J. Rosenthal. 
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